
Vereinsstatuten Förderverein Swiss Improvisers Orchestra 
  
  
  
Artikel 1. Name, Sitz, 
 Unter dem Namen „Förderverein Swiss Improvisers Orchestra“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 
ff. ZGB mit Sitz in Marthalen. 
 
Artikel 2. Vereinszweck 
 Der Verein bezweckt die Förderung der Aktivitäten und die finanzielle Unterstützung des „Swiss 
Improvisers Orchestra“. 
  
  
Artikel 3. Mitgliedschaft 
3.1 Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch mündlichen oder schriftlichen Antrag an den Vorstand. 
3.2 Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tod des Mitglieds sowie mit dessen Austritt oder Ausschluss.  
3.3 Der Austritt ist unter Einhaltung von einer Frist von zwei Monaten auf das Ende eines 
Kalenderjahres möglich und dem Vorstand schriftlich bekannt zu geben.  
3.4 Die Mitglieder verpflichten sich, den jährlichen Mitgliederbeitrag zu entrichten. Bei Austritt oder 
Ausschluss ist der volle Beitrag bis zum Ende des Kalenderjahres geschuldet.  
3.5 Eine Nachschusspflicht besteht nicht.  
 
 
Artikel 4. Beiträge 
Der Jahresbeitrag wird in der jährlichen Generalversammlung für das folgende Vereinsjahr festgestellt. 
  
 
Artikel 5. Haftung 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche 
Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
   
  
Artikel 6. Organe  
Die Organe des „Förderverein Swiss Improvisers Orchestra“ sind: 
 
a. Die Mitgliederversammlung 
b. Der Vorstand 
c. Die Rechnungsrevisoren 
 
 
Artikel 7. Mitgliederversammlung 
7.1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins.  
7.2. Die Mitgliederversammlung wird jährlich oder in grösseren Abständen vom Vorstand einberufen.  
7.3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Befugnisse:  
• Wahl, Entlastung und Abberufung des Vorstandes, des Präsidenten/in und der Revisoren/in  
• Statutenänderungen  
• Beratung und Abnahme von Jahresbericht und Rechnung  
• Erteilung von Aufträgen an den Vorstand und an einzelne Mitglieder  
• Festsetzung der Mitgliederbeiträge  
• Auflösung des Vereins, wofür die Mehrheit von 2/3 der Anwesenden erforderlich ist  
7.4. In der Mitgliederversammlung entscheidet das einfache Mehr. Statutenänderungen und Auflösung 
des Vereins benötigen eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Zirkularbeschlüsse sind 
zulässig. In diesem Falle ist das absolute Mehr der Stimmen massgebend. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. 
  



Artikel 8. Vorstand 
8.1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei maximal fünf Mitgliedern.  
8.2. Der Vorstand besorgt alle Arbeiten des Vereins, soweit die Mitgliederversammlung nicht zuständig 
ist.  
8.3. Außer der/dem Präsident/In konstituiert sich der Vorstand selbst und regelt die 
Zeichnungsberechtigung seiner Mitglieder.  
8.4. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.  
  
Artikel 9. Revision  
Zwei unabhängige Revisoren prüfen die Jahresrechnung.  
  
  
Artikel 10. Auflösung  
Das nach Auflösung des Vereins und nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten allenfalls noch vorhandene 
Vermögen ist dem Künstlerisches Komitee des „Swiss Improvisers Orchestra“ zur ausschliesslichen 
Verwendung für das „Swiss Improvisers Orchestra“ zu überweisen. 
 
 
Kontakt / Management  
Ursula Maehr 
Schaffhauserstr.242  
CH 8057 Zürich  
044 313 03 31 
079 475 42 06 
 
Präsident 
Carlos Peris Romero Marti 
Im Sterne 4 
CH 8460 Marthalen 
052 301 45 33 
076 443 40 93 
 
Genehmigungsdatum 10. April 2006 
  
 
 
 
 
 
................................................... .............................................. 
Carlos Peris Romero Marti, Vorsitzender Valentin Vecellio, Protokollführer 
 
 
  
  
  
 


